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Armee-Budget
wurdegekürzt
«Armee: Pleiten, Pech und
Panzer»,
Ausgabe vom 14. Dezember

ImLead des Berichts von
HenryHabegger stand: «Ar-
mee erhält immermehrGeld».
Jedermann der sich nurmini-
mal für die Finanzen des
Bundes interessiert weiss, dass
das Parlament in den vergan-
genen Jahrzehnten kontinuier-
lich das Budget für unsere
Armee kürzte. Alles andere ist
linke Ideologie.

Franz Schilt, Altdorf

EntlebucherBevölkerungbrauchtWolhusen
Zum Leserbrief «Spitäler: Hilfe
gibt es auch in Langnau»,
Ausgabe vom 19. Dezember

Der Leserbrief vonArmin
Gemperli, Professor für Ge-
sundheitswissenschaften an
derUniversität Luzern hat bei
mir Kopfschütteln ausgelöst.
Die Entlebucher Bevölkerung
weiss, dass Kosten für Behand-
lungen in Langnau undBurg-
dorf von denKrankenkassen
übernommenwerden. Und die
Bevölkerung von Escholzmatt,
Wiggen undMarbach (das ist
wohl gemeintmit «oberhalb
Escholzmatt»?) kennt die
Distanzen nach Langnau und
Burgdorf. Der belehrende
Hinweis darüber von Professor

Gemperli ist deshalb völlig
überflüssig und unangebracht.

Entscheidend ist die Tatsa-
che, dass in Langnau gar keine
Operationenmehr durchge-
führt werden, und auch die
Geburtenabteilung ist seit
längerem geschlossen ist.
Damit ist das Spital Langnau
kein umfassendesGrundver-
sorgerspitalmehr und somit
keine Alternative (mehr) für
unseremedizinischeGrund-
versorgung. Das verschweigt
der Leserbriefschreiber oder er
weiss es nicht.

DasGrundversorgungs-
spitalWolhusen ist also für den
ganzenKanton versorgungs-
relevant, auch für uns Entle-
bucherinnen undEntlebucher.

Das ist auch imPlanungsbe-
richt Gesundheitsversorgung
Kanton Luzern, der am 2. De-
zember vomKantonsratmit
120:0 zustimmend zur Kennt-
nis genommenworden ist,
deutlich festgehalten. Ich lade
Professor Gemperli gerne zu
einemBesuch in Escholzmatt-
Marbach ein. Einerseits kön-
nenwir uns dann praxisnah
über die Herausforderungen
für diemedizinische Grund-
versorgung unseres ländlichen
Raums unterhalten und ande-
rerseits unsere wunderschöne
undweitläufigeGemeinde
besichtigen.

Beat Duss, Gemeindepräsident
Escholzmatt-Marbach

WirmüssenunsgegenExtremismusverteidigen
«Trauer und Kritik an
Behörden nach Anschlag auf
Weihnachstmarkt»,
Ausgabe vom 23. Dezember

Der Anschlag inMagdeburg ist
wiedermal ein erschreckendes
Beispiel dafür, wieHass und
Gewalt unsereGesellschaft
bedrohen. Solche Taten sollen
nicht nur verurteilt, sondern
müssenmit aller Konsequenz
bekämpft werden.

Es ist höchste Zeit, dass
Politik undGesellschaft ent-
schieden gegen Extremismus
vorgehen. Prävention, harte
Strafen und ein konsequentes
Eintreten für unsere demokra-
tischenWerte sind unerläss-
lich.Wer bei solchenVorfällen

schweigt undwegschaut,
macht sichmitschuldig.

Cyrill Hotz, Luzern

Nach denTragödien auf dem
Berliner Breitscheidplatz vor
acht Jahren und jetzt auf dem
Weihnachtsmarkt inMagde-
burg,mit Toten undVerletzten,
denke ich an die Redewen-
dung: «Wehret denAnfän-
gen».Wo ziehenwir dieGren-
zen? Aufgrund einer falsch
verstandenenToleranz lassen
wir uns fadenscheinige Ent-
schuldigungen gefallen. Dies
gilt auch beimAngriff auf die
Madonna in Einsiedeln – dort
heisst es nun, ein psychisch

Kranker habe die Tat began-
gen. Und bei Sanija Ametis
Schüssen auf einMadonnen-
bild handle es sich umein
Versehen, heisst es. Dabei sind
es gezielte Angriffe auf unsere
christlichenWerte. Eswäre an
der Zeit, diese kompromisslos
zu verteidigen!

CarmenAffolter, Luzern

Siewirdesbessermachen
Zum Leserbrief «Sanija Ametis
Schüsse: Ein Versehen?»
Ausgabe vom 19. Dezember

Ich bin Zeitungsleser auch
deshalb, weil Leserbriefschrei-
berinnen und -schreiber hier
Beiträgenwidersprechen und
so eine entgegengesetzte Sicht
präsentieren können. Dadurch
wirdmeine Toleranz geweckt,
auch dann, wenn dieMeinung
der Schreibenden nichts Tole-
rantes hat. Die Äusserungen
helfen dennoch, sich Themen
vertieft durch denKopf gehen
zu lassen.

Der doppelseitige Artikel
über Sanija Ameti hat emotio-
nale Reaktionen provoziert.
Unbestritten ist, dass ihre
Schüsse auf einMarienbild an
Dummheit nicht zu toppen
sind. Dass sie danach aber
durch dieHölle ging undmit
psychologischerHilfe die Tat
reflektiert und ihren Versuch

einer Erklärung preisgibt, zeigt
eindrücklich dieNot, die der
Shitstorm, die Kündigungen
undAusschluss-Versuche
bewirkt haben. Nunwird
fleissig darauf hingewiesen,
dass sie als eingebürgerte
Schweizerin uns Schweizern zu
verdanken habe, was sie ist.
Nach dieser Tat hat sie sich
gefälligst im Schneckenloch zu
verkriechen! Es hört sich sehr
danach an, dass nurwir «Origi-
nal-Schweizer» die Erlaubnis
haben, uns zu rechtfertigen
und nach Fehlernwieder
hinzustehenmit derHaltung:
«Ichmach’s besser!» Bei Sanija
Ameti bin ich sicher, dass sie’s
künftig bessermacht. Ich bin
froh, dass esMenschen gibt,
die nach einer solchen Entglei-
sung die Flinte nicht ins Korn
werfen.Wer von unswürde
sich dem stellen?!

Mart Hürlimann, Stans
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WannhatderMaklerAnspruchaufdieProvision?
Geld Ich habe einenMakler beauftragt,mein geerbtes Elternhaus zu verkaufen. Da sich der Verkaufsprozess
hinzog, bin ich selbst aktiv geworden und konnte dasHaus einemBekannten verkaufen. Nun fordert derMakler
die vereinbarte Provision sowie zusätzlich eine Aufwandsentschädigung.Muss ich diese Forderungen begleichen?

Ob Sie die vomMakler gefor-
derte Summebezahlenmüs-
sen, hängt von der Art und vom
Inhalt desMaklervertrages und
von denBemühungen des
Maklers ab. Es gibt grundsätz-
lich zwei Arten, wie einMakler
bei einen Immobilienverkauf
tätig werden kann:Wenn er
sich gegenVergütung ver-
pflichtet, demAuftraggeber die
Gelegenheit zumAbschluss
eines Vertrags nachzuweisen,
handelt er als sogenannter
Nachweismakler. Seine Tätig-
keit beschränkt sich darauf,
demAuftraggeber eine oder
mehrere konkrete Abschluss-
gelegenheiten nachzuweisen,
also potenzielle Vertragspart-
ner vorzustellen.

Weiter kann einMakler als
sogenannter Vermittlungsmak-
ler tätig sein. Seine Aufgabe
liegt nicht nur imNachweis
vonmöglichenKaufinteressen-
ten, sondern er ist auch aktiv in

die Verhandlungen zwischen
den Parteien involviert und
fördert den Vertragsabschluss.

Da derMaklervertrag
keinemFormerfordernis
untersteht, kann er auchmünd-
lich und konkludent abge-
schlossenwerden. Für den
gültigenVertragsschluss ist
allerdings erforderlich, dass
sich der Auftraggeber den

Handlungen desMaklers nicht
wissentlichwidersetzt oder sie
stillschweigend in einer ande-
ren Formakzeptiert. Aufseiten
desMaklersmuss seineTätig-
keit hinreichend klar sein,
damit sich das Schweigen des
Auftraggebers als Zustimmung
interpretieren lässt.

BemühungendesMaklers
müssenerkennbar sein
DieBesonderheit desMakler-
vertrags liegt dabei in seiner
Erfolgsabhängigkeit: Der
Makler erhält seineVergütung
– den sogenanntenMaklerlohn
oder die Provision – grundsätz-
lich nur dann,wennNachweis
oder der angestrebte Verkaufs-
vertrag infolgeVermittlung
tatsächlich zustande kommt
(Art. 413Abs. 1OR).Das gilt
selbst dann,wenndie Verkaufs-
bemühungen zwischenzeitlich
ruhen undderKaufvertrag erst
verzögert abgeschlossenwird.

Zwischen derMaklertätigkeit
und der Entscheidung des
Käufers respektive demVer-
tragsabschlussmuss ein (psy-
chologischer) Kausalzusam-
menhang bestehen.Das bedeu-
tet, der Vertragmuss auf die
Bemühungen desMaklers
zurückzuführen sein.

Sieht es der Vertragstext
vor, so hat derMakler auch in
jenemFall Anspruch auf die
Provision, in demder Eigentü-
mer vomVerkauf an einen
durch denMakler vermittelten
und solventenKaufinteressen-
ten absieht und so einseitig den
Vertragsabschluss verhindert,
weil er etwa denVerkauf an
einenDritten selbstständig
vornimmt,wie das bei Ihnen
der Fall ist.

Eine Aufwandsentschädi-
gung ist hingegen nicht ge-
schuldet, ausser die Parteien
haben etwasGegenteiliges
vereinbart (Art. 412 Abs. 3OR).

Fehlt eine solche Vereinba-
rung, bleibt derMakler bei
Ausbleiben eines erfolgreichen
Vermittlungsgeschäfts auf
seinemAufwand sitzen. In
Bezug auf dieMaklerprovision
sind daher die vertraglichen
Abmachungenmassgebend.

Kurzantwort

Die Maklerprovision ist nur ge-
schuldet, wenn der vom Makler
angestrebte Vertrag zustande
kommt. Für den Fall, dass ein Ver-
trag nicht zustande kommt, kann
der Makler einen Anspruch auf
die Provision oder eine Auf-
wandsentschädigung haben, so-
fern dies vertraglich vereinbart
wurde. (heb)

MLawArtanXhemajli
Rechtsanwalt, Voser Rechts-
anwälte KIG Baden; www. voser.ch
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